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tksi

"Geschäftsordnung des I. Intern. Kongresses für
christliche Erziehung, Wien 1M2.

>; I. Laut Beschluß der Delegiertevversammlung des Katholisch-pädago-
gischen Weltverbande« in Bochum 1910 wird der I. Internationale Kongreß
sür christliche Erziehung im Jahre 1912 in Wien abgehalten. Mit der Vor-
bereetung und Durchführung wurde der »Katholische Lehrerbund sür Oesterreich'
betraut. Ter Ausschuß des »Katholischen Lehrerbunde» für Oesterreich' fungiert
al» Bureau de« Kongresse«.

8 2. Teilnehmer an diesem Kongresse sind alle christlichen Lehrer und
Lehrerinnen sowie Freunde der christlichen Erziehung, welche sich beim „Bureau
de« I. Internationalen Kongresse« sür christliche Erziehung', Wien I., Anna-
gasse 6, bis spätesten« 3. September schriftlich angemeldet und eine Teilnehmer-
karte (6 X), Fördererkarte (20 X) oder Gönnerkarte (100 X) gelöst haben. Die
Beträge verstehen sich in österreichischer Währung.

Kach Maßgabe de« Platze« gibt da« Bureau Karten für einzelne Vorträge
zum Preise von 2 X au«.

8 3. Der Kongreß zerfällt:
n) in Vollversammlungen, >>j in Seltionsversammlnngen.
>! 4. Der Zutritt zu den Versammlungen ist nur mit einer Karte de«

„I. Internationalen Kongresse« für christliche Erziehung' oder de« gleichzeitig
tagenden „Kongresse« sür Katechetil, Wien 1912' gestattet.

K ü. TiSlnssioncn finden nur in den SeltionSversanimlungcn und der

letzten Vollversammlung statt, welcher die in den Seltion«versommlungen gefaß-
ten Beschlüsse vorzulegen sind.

Abänderung«- und Zusatzvorschläge zu den von den Referenten beantrag-
ten Entschließungen müssen schriftlich sormulicrt vorgelegt werden.

Selbständige Anträge werten je nach ihrem Inhalte entweder in der De-
legiertenversammlung de« „Katholisch-pädagogischen Weltverbande«' (Siehe 5 13)
oder in den SektionSversammlungen eventuell in der letzten Vollversammlung de«

Kongresse» am Ende der Versammlungen nach Maßgabe der versügbare» Zeit
verhandelt. Solche Anträge müssen di« 1. September schriltlich beim Bureau
de« Kongresse« eingebracht sein. Die Zuweisung solcher Anträge an die ent-
sprechende Versammlung steht dem Präsidium de« Kongresse« (Siehe 8 7> zu.

Entsprechend dem internationalen Eharalter der Tagung kann in allen
Sprachen verhandelt werden. Zur Aufnahme von Reden in deutscher Sprache
sind Stenographen bereit. — Zn den Kongreßbericht finden alle Ausführungen
in der Ursprache Aufnahme, wenn »nd insoweit sie dem Präsidium unmittelbar
nach der DiSlussion schriltlich in derselben Sprache übergeben werden. Um Ans-
»ahme der Reden in den einzelnen Landessprachen unter Quellenangabe sind die

Fachblätter gebeten.
Die Teilnehmer, Förderer und Gönner de« Kongresse« dürfen zu einem

Referate (Antrage) höchsten« zweimal da« Wort ergreifen und nicht länger al«
je 5 Minuten (unter Zustimmung der Versammlung 10 Minuten) sprechen.
Ueber Antrag auf Schluß der Debatte wird sofort abgestimmt, eventuell werden
Generalredner gewählt. Da« Schlußwort gebührt dem Referenten.

8 6. Dem gemütlichen Meinungsaustausche dienen abendliche Zusammen-
lünste in einem hiezu bestimmten Restaurant, welche« in den Versammlungen de«

Kongresse« bekanntgegeben wird. Die Referenten de« betreffenden Tage« sind
hiezu inSbesonder« gebeten.

H 7. Die oberste Instanz de« Kongresse« bildet da« Präsidium. Ihm
gehören an: der Präsident de« Kongresse«, drei Vizepräsidenten, vier Sekretäre,



die Obmänner der am Kongresse beteiligten WeltverbandSvereine oder deren

schriftlich bevollmächtigte Vertreter, soweit dieselben nicht ohnedies in» Präsidium
gewählt erscheinen und die Obmänner der Kongreßkomitees. Den Wahlvorschlag
erstattet das .Bureau des Kongresses" in der ersten Versammlung des Kon-
greffes. Die Wahl wird per Alllamation vorgenommen. Da« Präsidium ton»

stituiert sich sofort nach der Wahl.
55 8. DaS Präsidium hat zu sorgen, daß das Protokoll versaht wird und

der Presse die nötigen Mitteilungen zugehen. Es hat über den geregelten Gang
der Verhandlung zu wachen und alle Vorkehrungen zu treffen, welche hiezu not»

wendig erscheinen. Die Verteilung von Druckerzeugnissen kann das Präsidium
zulassen.

Die Leitung der Sektionsversammlungen wird vom Präsidium bestimmt.
55 9. Alle? in dieser Geschäftsordnung nicht Vorgesehene unterliegt wâh-

rend der Tagung den Anordnungen des Präsidiums.
55 lv. Die Teilnehmer, Förderer und Gönner des „I. Internationalen

Kongresses für christliche Erziehung' find berechtigt, auch an allen Veranstalt-
ungen des .Kongresses für Katechetik, Wien 1912' (IlniversitâtSgebâude I,,
Franzenlring, 6. —II. September) teilzunehmen.

Auf den unentgeltlichen Bezug der Kongreßschristen teS .Kongresse« für
Katechetik, Wien 1Sl2' (Verlag Heinrich Kirsch, I. Bezirk, Singerstraße 7i
haben sie jedoch keinen Anspruch.

55 1l. Der Bericht des ,1. Internationalen Kongresse« für christliche Er-
ziehung" sowie die Kongreßschriften de« .Kongresse« für Katechetik, Wien 1912',
sind besonder« zu bestellen und zu bezahlen.

Wer sich «inen Bericht de« ,l. Internationalen Kongresses für christliche
Erziehung' sichern will, möge die« bei der Anmeldung bekannt geben.

55 l2. Die Kosten de« ,1. Internationalen Kongresse« für christliche Er-
ziehung' werden gedeckt:

u> au« dem Erlös der Kongreßkarten;
>>) au« freiwilligen Spenden und Subventionen;
o) au« den Beitrügen der WeltverbandSvereine, welche nach genauer Fest-

stellung der Bilanz de« Kongresse« durch die Leitung de« .Katholisch-püdagogi-
schen Weltverbandes' nach der Mitgliederzahl der WeltverbandSvereine bestimmt
werden. Ein Reingewinn stießt in die Kasse de« Weltverbandes.

551Z. Die Delegiertenversammlung der WeltverbandSvereine wird gelegent-
lich de« Kongresses abgehalten, füllt aber nicht in den Rahmen desselben.

Reiseführer und Kegitimationsknrteu
sind zu beziehen durch Herrn A. Asrhrvanden, Lehrer in Zug.

Korrespondenzen.
>. St. Kalken. ' Unser bescheidene, musikalisch hochtalentierte Kirchberger

Kollege Hr. I. H. Dietrich hat in der Zuninummer de« .^lusicu eine

hohe Ehrung erfahren. Im Anschluss« an die musikalischen Leistungen de» ver-
storbenen BreSlauer Domkapellmeister« Filke schreibt ein Fachmann:

.Dietrich« Motetten bilden ein schönes Ssitenstück zu den Motetten Fil-
keS; ja man wird dieselben, was Gehalt und Originalität angeht, über die

Filkeschen Komposition stellen müssen." Zu diesem großen Erfolge unsere herz-
lichste Gratulation!

Die so prächtige neue St. Gallcrfibel wird bereits auSwürt« zu
Ehren gezogen; noch diese« Jahr soll sie im Kanton Schaffhausen einge-
führt werden. — Der Aktuar de« kantonalen Lehrervereins, Hr. Ledrer Scha»
Wälder, sagt unserm Stande Valet und begibt sich auf da« politische Feld,
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